
Ihre Sicherheit 
liegt uns am Herzen

Zu Ihrer Sicherheit, zum Schutz Ihrer Gesundheit und Ihres Lebens: Wir bitten die 
Treppenhäuser und Laubengänge frei von Gefahren zu halten – sie sind der erste 
Flucht- und Rettungsweg! Abgestellte Gegenstände sind Stolperstellen, Sturzrisi-
ko, Unfallgefahr und können in Brand geraten!

 �Diese Gegenstände dürfen unter bestimmten 
Voraussetzungen abgestellt werden.

 ��Diese Gegenstände bitte nicht 
im Treppenhaus abstellen.

 ��Fahrrad/-anhänger, Skateboard, Dreirad, 
Tretroller etc. Diese Dinge dürfen nur auf 
Fahrradabstellplätzen, in der eigenen Woh-
nung oder im privaten Kellerraum abgestellt 
werden.

 ����Pflanzen auf der 
Fensterbank, Blu-
menkübel, Bilder 
an der Wand

 ����Mülltonne,  
Mülltüten

 �����Kinderspielzeug, 
Einkaufswagen, 
Getränkekisten

 �����Schuhschrank, 
Schuhregal, 
Schirmständer, 
Garderobe

 �����Schuhe dürfen 
witterungsbedingt 
kurzzeitig zum 
Trocknen auf der 
Fußmatte abge-
stellt werden.

 ������Das kurzzeitige Abstellen von 
Kinderwagen ist erlaubt, wenn der 
Flur groß genug ist. Gibt es einen 
Abstellraum, ist dieser zu nutzen. 
Gleiches gilt, wenn man im EG 
wohnt oder ein Aufzug vorhanden 
ist. Dann muss der Kinderwagen in 
der Wohnung abgestellt werden.

 ������Sie sind auf eine Gehhilfe angewiesen? 
• Fluchtweg muss frei bleiben 
• Gehhilfe nicht anketten 
• �Keine Beeinträchtigung anderer 
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